
Richtlinie für die Durchführung von Praktika
(Stand März 2022)

Geltungsbereich
Die Richtlinie regelt Ziel, Inhalt und Ablauf der Praktika, wie sie in der Studien- und
Prüfungsordnung für die nachfolgenden Studiengänge festgelegt sind:

● Kombinationsbachelor Bibliotheks- und Informationswissenschaft als Kern- und
Zweitfach

● Monobachelor Informationsmanagement & Informationstechnologie
● Master-Studiengang Information Science

Ziel(e) des Praktikums
Das Praktikum dient in erster Linie der Orientierung im angestrebten Berufsfeld durch die
Vermittlung von anwendungsorientierten Kenntnissen sowie dem Erwerb praktischer
Berufserfahrung. Die Studierenden erwerben praktische Kenntnisse über Aufgaben,
Arbeitsabläufe und Methoden sowie sozialer Verhaltensnormen der
informationswissenschaftlichen Berufswelt. Sie lernen Institutionen aus innerbetrieblicher Sicht
kennen, typische Tätigkeitsbereiche, spezifische Arbeitsmethoden und -mittel und haben ein
Problembewusstsein für Arbeitsabläufe und - organisation. Sie kennen Prinzipien von
Kooperation und Koordinierung und wenden diese an, arbeiten in Arbeitsgruppen und tragen
zur Lösung spezieller Arbeitsaufgaben der Praktikumseinrichtung praktisch bei.
Das Praktikum ermöglicht darüber hinaus, bereits im Studium Kontakte zu Arbeitgebern im
Sinne des beruflichen Networking herzustellen.

Dauer und Zeitraum
Das Praktikum soll die regelmäßige Teilnahme an den universitären Lehrveranstaltungen nicht
behindern und deshalb möglichst während der vorlesungsfreien Zeit abgeleistet werden.
Grundsätzlich ist es jedoch auch möglich, das Praktikum in Teilzeit und in mehreren Etappen zu
absolvieren. Der Umfang des Praktikumsmoduls beträgt 300 Stunden (10 ECTS). Davon sind
270 Stunden (ca. 7 Wochen Vollzeit) für die Praktikumsdauer vorgesehen (kann auch in Teilzeit
absolviert werden) sowie 30 Stunden für die Vorbereitung und Teilnahme am
Praktikumskolloquium.



Praktikumsinhalte
Die Inhalte des Praktikums orientieren sich an den Lern- und Qualifikationszielen und den
Inhalten der Module der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung sowie dem Niveau des
angestrebten Abschlusses. Die Schwerpunkte des Praktikums können individuell gewählt
werden, der fachliche Zusammenhang mit dem Curriculum und dem Niveau des angestrebten
Studienabschlusses müssen jedoch immer erkennbar sein. Hierbei sollen verschiedene
Bereiche des Berufsfeldes kennengelernt werden. Tätigkeiten, in denen lediglich hospitiert wird,
dürfen nur einen geringeren Umfang des Praktikums ausmachen.

Eine Liste bisheriger Praktikumseinrichtungen finden Sie hier:
https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/rundumdasstudium/praktikum/einrichtungen

Praktikumskolloquium
Der Besuch des Praktikumskolloquiums ist Bestandteil des Praktikumsmoduls. Dieses wird in
der Regel zu Beginn und Ende des Semesters angeboten. Aktuelle Termine werden
regelmäßig bekannt gegeben. Das Kolloquium muss nicht direkt im Anschluss an das Praktikum
besucht werden, es empfiehlt sich aber ein zeitnaher Abschluss des Moduls. Im Kolloquium
halten die Studierenden einen ca. 10-minütigen Vortrag, in dem Sie ihre Praktikumseinrichtung
und die eigene Arbeitsleistung auf einem Plakat vorstellen (Vorlage siehe Anhang). Dabei soll
eine Verknüpfung mit den Studieninhalten hergestellt werden. Anschließend geben die
Studierenden eine Einschätzung zum Praktikum. Das Kolloquium soll Studierenden, die noch
kein Praktikum absolviert haben dazu dienen, sich mit den verschiedenen Einrichtungen und
Aufgaben vertraut machen zu können und ggf. die Entscheidung für einen Praktikumsplatz zu
unterstützen. Gleichzeitig dient es dem Feedback und der Kommunikation mit den Institutionen,
in denen Studierende ihr Praktikum absolviert haben.

Rechte und Pflichten der Praktikantinnen und Praktikanten

Die Studierenden wählen eine Praktikumseinrichtung in eigener Initiative. Diese muss vor Antritt
des Praktikums durch die Praktikumsbeauftragte / den Praktikumsbeauftragten bestätigt
werden. In Zweifelsfällen wird eine Bestätigung durch den Prüfungsausschuss eingeholt.

Im Praktikumsverlauf auftretende Probleme, die eine ordnungsgemäße Absolvierung des
Praktikums gefährden, sind der / dem Praktikumsbeauftragten unverzüglich mitzuteilen. Die
Praktikantinnen und Praktikanten bleiben während der Praktikumszeiten immatrikulierte
Angehörige der Universität mit allen Rechten und Pflichten. In der praktischen Ausbildung
gelten für die Studierenden die Arbeitsordnungen und betrieblichen Bestimmungen der
Praktikumseinrichtungen. Finanzielle Verpflichtungen entstehen der Praktikumseinrichtung
nicht. Alle Kosten für An- und Abreise sowie Unterbringung werden von den Studierenden

https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/rundumdasstudium/praktikum/einrichtungen


selbst getragen. Eine finanzielle Vergütung der Praktikumsbetreuung kann vonseiten der
Universität nicht erfolgen. Für Praktika im Ausland können Studierende mit dem International
Office der Humboldt-Universität zu Berlin in Verbindung treten und ggf. Förderung beantragen.

Ein Haftpflichtversicherungsschutz für die Studierenden durch die Humboldt-Universität zu
Berlin besteht nicht. Den Studierenden wird für die Haftpflichtrisiken, die aus der Teilnahme an
Praktikumseinsätzen – auch im Ausland – entstehen könnten, ggf. der Abschluss einer
erweiterten privaten Haftpflichtversicherung empfohlen, die u.a. Tätigkeiten als Student oder
Studentin in den Deckungsschutz miteinschließt.

Anerkennungen
Wenn eine bereits geleistete berufliche Tätigkeit (zum Beispiel die FaMi Tätigkeit) oder ein
früheres Praktikum (welches noch nicht für einen anderen Studiengang anerkannt wurde) den
Anforderungen, die in der Praktikumsrichtlinie formuliert sind, entspricht, kann dies als
Praktikum anerkannt werden. Der Besuch des Praktikumskolloquiums ist auch in diesem Fall
obligatorisch. Die Anerkennung erfolgt vorab durch den Prüfungsauschuss. Dazu muss ein
Antrag eingereicht werden, der die Übereinstimmung der Tätigkeiten mit den Lern- und
Qualifikationszielen und den Inhalten der Module der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung
sowie dem Niveau des angestrebten Abschlusses darlegt (siehe Beispiele im Anhang).
Wichtig: Es muss ein Nachweis der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers beigefügt werden, woraus
Zeitraum und (Stunden-)Umfang ersichtlich sind.
Im Masterstudiengang Information Science kann ein zusätzliches Projektseminar (inklusive
Modulabschlussprüfung) als Praktikum anerkannt werden. Die Anerkennung erfolgt nach
erfolgreichem Besuch des Projektes durch den Prüfungsausschuss.

Nachweise
Vor Beginn des Praktikums muss die Praktikumsvereinbarung oder ein individueller
Praktikumsvertrag mit der jeweiligen Institution abgeschlossen werden. Dieses Dokument
verbleibt bis zum Abschluss des Praktikums bei der Studentin / dem Studenten. Nach
erfolgreichem Abschluss der Praktikumszeit wird die Praktikumsbestätigung und / oder ein
Praktikumszeugnis unterzeichnet. Alle Unterlagen werden zum Besuch des
Praktikumskolloquium gemeinsam mit dem Poster eine Woche vor dem Praktikumskolloquium
bei der Praktikumsbeauftragten eingereicht.


